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RS OGH 1988/10/25 5Ob589/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1988

Norm

AnfO §1

ZPO §226 IIA3

ZPO §226 IIB1

Rechtssatz

Der ein Leistungsbegehren stellende Anfechtungskläger hat die angefochtene Rechtshandlung, aus deren

Unwirksamkeit er den Leistungsanspruch ableitet, bestimmt zu bezeichnen. Im Rahmen dieser Anfechtungserklärung

mag zwar eine Klarstellung, Ergänzung oder Berichtigung der Tatsachengrundlage möglich und erlaubt sein, dies kann

aber nicht dazu führen, daß statt der in der Klage abgegebenen eine gänzlich andere Rechtshandlung angefochten und

daraus die Berechtigung des Leistungsbegehrens abgeleitet wird.
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